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Konigreich Bayern.

VW. 22.

München, den 11. Juni 1852.

àKubhalt:

Geset die hewerbsmäßigen Eutszertrümmerungen betr

Geset,
die gewerbemäßigen Gutszertrümmerungen be-

ttreffend.

Maximilian II.
von ECattes Gnaden, König von Vayern,

Pfalzgraf bei Mhein,
Herog von Bayern, Franken und in

Schwuben 2c. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Un-
seres Staatsrathes und mit Beirath und

V. Beilage zum bandtags-Abschiede)

Zustimmung der Kammer der Reichsréthe

und der Kammer der Abgcordneten beschlos-

sen und verordnen, was folge:

Art. 1.

Wer die parzellenweise Veräußerung

landwirthschaftlicher Gutscomplere gewerbs-
mäßig betreibe, — deßgleichen, wer solchen

Unternehmungen als Zwischenhändler oder
23


